






 
 
 
 
 
 

 

   
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES GEMEINDERATES RÜMLANG 
   
   
Sitzung vom :  24. November 2020 
   
 
 
188 04. BAUPLANUNG, RAUMPLANUNG, NATUR- UND 

HEIMATSCHUTZ 
 04.03 Kommunale Planung Rümlang 
 04.03.4 Übrige Bereiche der Planung in der Gemeinde - Bau- und Ni-

veaulinien 
Aufhebung Verkehrsbaulinien Kernzone 

 
Ausgangslage: 
Im Rahmen der letzten Revision der Bau- und Zonenordnung wurden die Bestimmungen für 
die Kernzonen überprüft. Im Sinne der heutigen ortsplanerischen Bestrebungen, den Dorf-
kern in seiner ortstypischen Bauweise weiterzuentwickeln und den Strassenraum eher zu 
redimensionieren, sind die bestehenden Baulinien aus den 50er- und 60er-Jahren nicht mehr 
zweckmässig.  
Die seit dem November 2019 rechtskräftige Bau- und Zonenordnung beinhaltet daher eine 
neue Bestimmung zum Strassenabstand in der Kernzone. Neu ist es möglich, bei fehlenden 
Baulinien Gebäude näher an oder auf die Strassengrenze zu stellen, wenn dadurch das Orts-
bild verbessert wird und die Wohnhygiene sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt 
werden (vgl. dazu Art. 11.10 BZO).  
Zugleich wurden im Jahr 2018 (GRB Nr. 336 vom 28. November 2017) ein Grossteil der 
Verkehrsbaulinien in der Kernzone aufgehoben. Die Verkehrsbaulinien im Bereich der Bahn-
hof- und Ifangstrasse blieben damals erhalten. Die Ansicht über den Erhalt der Baulinie hat 
sich geändert und neu sollen sämtliche Verkehrsbaulinien in der Kernzone aufgehoben wer-
den.  
 
Rechtliche Grundlagen: 
Die vorgesehene Aufhebung resp. Anpassung der Strassenbaulinie ist aus raumplanerischer 
Sicht geboten und von untergeordneter Bedeutung und hat für die Umwelt, die Nachbarge-
meinden, die Werke oder den Verkehr keine negativen Folgen. 
Gemäss § 110 a PBG haben Eigentümer von Grundstücken, die von Baulinien betroffen sind, 
Anspruch auf deren Überprüfung, wenn die Richtplanung den durch die Baulinien gesicher-
ten Ausbau nicht mehr vorsieht. Ein entsprechender Antrag liegt vor. Diese Verkehrsbauli-
nien gemäss Plan können daher im Verfahren nach § 108 PBG aufgehoben werden. 
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Verfahren und Zuständigkeit: 
In Rümlang ist in der Nutzungsplanung der Gemeinderat gemäss Art. 24 Abs. 2 Ziff. 11 der 
Gemeindeordnung Rümlang explizit für die «Festsetzung von Bau- und Niveaulinien […]» 
sowie folglich auch für deren Aufhebung zuständig. Im Bereich der Bahnhof- und Ifangstrasse 
sind keine Strassenausbauten vorgesehen, weshalb die rechtskräftigen Baulinien durch den 
Gemeinderat aufgehoben werden können. 
 
Die geplante Aufhebung der Verkehrsbaulinien wurde bereits vorgängig dem kantonalen  
Amt für Verkehr (AFV) zur Vorprüfung zugestellt. Mit Schreiben vom 27. Oktober 2020 hat 
dieses auf zwei formale Details aufmerksam gemacht, welche im erläuternden Bericht und 
massgebenden Situationsplan 1:500 vom 2. November 2020 bereits korrigiert sind. 
 
Nach der Festsetzung der Aufhebung durch den Gemeinderat erfolgt die Publikation mit 
Rechtsmittelmöglichkeit vor dem Bezirksrat (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a VRG). Anschlies-
send werden die Unterlagen zusammen mit der Rechtskraftbescheinigung dem AFV zur Ge-
nehmigung zugestellt. Die Genehmigung des AFV wird schliesslich den betroffenen Grund-
eigentümerschaften eröffnet (eingeschrieben) und öffentlich aufgelegt (Rechtsmittel Baure-
kursgericht). Schliesslich wird nach der Rechtskraft die Nachführung der Vermessung ver-
anlasst. 
 
 
 
Der Gemeinderat, auf Antrag der Planungskommission,  b e s c h l i e s s t: 
 
 
1. Die bestehenden Verkehrsbaulinien gemäss Plan «Verkehrsbaulinien Bahn-

hofstrasse / Ifangstrasse», Massstab 1:500, vom 2. November 2020, werden aufge-
hoben. Die Aufhebung und Anpassung ist recht- und zweckmässig und gemäss 
Art. 24 Abs. 2 Ziff. 11 der Gemeindeordnung in der Kompetenz des Gemeinderates. 

 
2. Das Bauamt wird mit der Publikation und Eröffnung der Fristen für Rechtsmittel vor 

dem Bezirksrat beauftragt. 
 

3. Das Bauamt wird beauftragt, die Vorlage nach Vorliegen der Rechtskraftbescheini-
gung des Bezirksrats zur Genehmigung dem Amt für Verkehr (AFV; Plan und erläu-
ternder Bericht, inklusive Gemeinderatsbeschluss, Publikationstext mit Rechtskraft-
bescheinigung des Bezirksrats, Nachweis über die Zuständigkeit betreffend Be-
schlussfassung von Baulinienvorlagen) einzureichen. 
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4. Das Bauamt wird beauftragt, nach Vorliegen der Genehmigung durch das AFV die 

öffentliche Auflage mit den vollständigen Unterlagen (Pläne, Bericht, Gemeinderats-
beschluss etc.) und dem Genehmigungsbeschluss der Volkswirtschaftsdirektion vor-
zunehmen (30 Tage). Die Grundeigentümer sind direkt anzuschreiben. 
 

5. Das Bauamt wird beauftragt, die Rechtskraftbescheinigung für die öffentliche Auflage 
der Genehmigung beim Baurekursgericht (BRG) anzufordern. 
 

6. Das Bauamt wird beauftragt, dem Amt für Verkehr ein vollständiges Dossier (inkl. Be-
schluss, Publikationsbeleg, Genehmigung und Rechtskraft) zuzustellen. 
 

7. Das Bauamt wird beauftragt, die Nachführung der Verkehrsbaulinien in der amtlichen 
Vermessung zu veranlassen. 
 

8. Mitteilung an: 

-  Planungskommission 

-  Baukommission 

-  Amt für Verkehr (AFV) 

-  Abteilung Tiefbau 

-  Abteilung Hochbau und Planung 

-  Suter • von Känel • Wild • AG, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich 

-  Gemeindeschreiber 

 
 
IM NAMEN DES GEMEINDERATES 
 
 
 
 
P. Meier-Neves G. Ciroli 
Präsident Schreiber 

 
VERSANDT 

 
 

rk 
 

















 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 30.07.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 30.08.2021 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000001064 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Rümlang - Hochbau und Planung, Glattalstrasse 201, 8153 Rümlang

Ersatzlose Aufhebung Verkehrsbau- und 
Niveaulinien in der Kernzone: Bahnhofstrasse und 
Ifangstrasse, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8153 Rümlang  

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:  
Die ersatzlose Aufhebung der Verkehrsbau- und Niveaulinien in der Kernzone im Bereich 
der Bahnhofstrasse und der Ifangstrasse wurden vom Gemeinderat Rümlang mit 
Beschluss Nr. 188 am 24. November 2020 festgesetzt und von der 
Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich mit Verfügung Nr. 8503 vom 13. April 2021 
genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 23. Juni 2021 
ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Aufhebung der Verkehrsbau- und 
Niveaulinien in der Kernzone im Bereich der Bahnhofstrasse und der Ifangstrasse tritt am 
Tag nach der Publikation in Kraft. 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Rümlang - Hochbau und Planung 
Glattalstrasse 201  
8153 Rümlang
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4482. Bu¿,- und Niveaulinien. ll,it
195i1 ersuchtc clcr Geureinclcrat Iìünriang u
scincs lJr¡schlusscs vonr 1ii. Nl¿li 1958 betrcffcncl llcstsctzung
von llau- rurcl Nivcau]inien an clcr Obcrclorfstrassc untl ;\b-
ärrtlcrung clcrl Bau- und Nirrc¿rulirrien clcr l(Ìotencr'-, cler ilern-
pclhof- unc.[ der lìnclenstrasse sorvie u.m Genehmigung tles Ilc-
schlusses vom 4. August 1955 betrcffend li'estsetzttng vort llau-
linit'rr an clcr O'hratz- uncl cìer Nlittelstrasse untl von Bau- utrd
Niveaulinicn an ,cler Schuistrasse in Rämlang. Währcnrl clcr
crstgenanntc, irn Arntsblatt vorn 23. Ivlai 1958 r'cröffentlichte
IScschluss, solveit cl ilie gcnannten Strassen betrifft, geuräss

tlcrn Zcrugtlis cles Ìfczirksrates Dielsclorf l'our 9. Juni 195tì url-
angcfochton blicb, girg gegen clie lt'cstsetzurÌg von llauiinierr
¿rn dcr L-hratzstrasse unrl von lJatt- uncl Nïr,eauliniou ¿rn clcr'

Schulstr:a,sse cin Rekurs ciu, clen cler Regierungsrat mit tìc-
schlnss voru 17. Äpril 1958 letztinstanzlich abwiies.

lJas von cì.er Oberdorf-, del Klotcner- und dcr liil'eh-
stlasse Ìrcgrc.nztc Gci-tict wircl durch 'clic Chratz- urlcl tlic tcil-
u'eist) zu vr.rlegentle Schul- sowie clurch rtic ilIittclstrasse er-
schlosscn. l)el Regieru.ngsrat hat sich bereits irn zitierten
Rckursentschc'itl rnit cler teilweisc neucn lt'ührung tler Stras-
strn und clt'r' Ausgcstaltung tlcr l3aulin'i'txr cirtgehen<l in ztt-
stilrrrrrcncicrn Sinn auscinantlclgcsctzt, so tlass sich rvt,itcre lJe-

r rru"kturgctr cräbrrigcn.
Dio Abänclerung clcr' ISaulinicn clcr' ll'crnpeihot- und tler'

l¡iutlcnstr'¿rssc iln Sinnc einer Vo'grösselung cles Âbstanclcs
rutrd rlcr' \rclllessct'turg du' Lìcfällsvcrhältnissc karrn ebeufalls
zrtgt'stirnrnt rve rtlctt.

i\ui' Antrag rlel Bautlircktion
b eschl iesst clcl R c gi t-. t'ttrt gs t'a t :

l. l)cl' lleschhuss clcs (lcnrcindcl'atcs Ränrlang vorn 13. Mai
19111ì iletnrfllenrt I,\'stsctzulì!ï von llau- uncl Niveauliuiett att
tlt,r, ()l-¡errlorfstl'asst' tur<l '\bänclclrutg der lJau- tuüd Nivcau-
Iinierr elt'r' Iilotcut'r'-. clcr' 'ft'rttpclhof- urrtl cler [,,iucìenstrassc
so'rvic tler lJcschlnss t'om 4..r\ugust 19511 betrcflfencl l''est-
setznrrg' r'on lìaulinien atr clel ChraLz- uncl cler Mittelstrasse
nncl von Bau- uncl NiveauÌinien an cler Sehulstrasse in Rüm-
lang rverclert genräss ,t-len eingeleichten Plärren genehmigt.

I1. Iler, fìeneinclelat lìtiurlang wild eingelaclen, clie r-or
stehencle (lenehurigrtug öffentlich l¡ekanntzugelten.

IIl. ùlitteiiung an clcn Gemeinr-lerat Rümlang untel Rück-
sendung je einc.s Pianexemplares mit Genehinigungsvermerk.
tlen Rezirksl'at Dielsrlorf sou,ic ¿n t.[ie Baudirektion.

T,ürielt, clen 18. Dezember 1958

Vol derr R.EierllnEsrate
fler' $taatsschreiber' :
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